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Neuntes Kapitel

Was neue Kirchenrecht und die kirchlichen
Neformen am Ende des achtzehnten

Jahrhunderts.

In den Schlüssen der Rcformationssynodcn des fünf¬
zehnten Jahrhunderts über die Stellung des päpstlichen
Primats lag bereits der Keim eines neuen Systems des
Kirchenrechts , welches wesentlich von dem Papalsystcm

abweicht und seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts

wissenschaftlich nach und nach ausgebildet wurde . In so

fern dieses System sich den Grundsätzen der katholischen
Kirche vor Einführung der Pscudo - Jsidorischen Dccrctalcn

anschließt , indem es dem Episkopat jene Rechte vindicirt,

die er zu jener Zeit besaß , den päpstlichen Primat aber,

seinem Wesen nach , auf eine zu bestimmtem Zweck , Erhal¬
tung der Kirchencinhcit , angeordnete höchste kirchliche Ge¬

walt beschränkt , wurde es passend das Episkopalst)  st em

genannt . Seine Grundlage wurde schon bei Anlaß der

Streitigkeiten zwischen Papst Jnnoccns XI . und König



Ludwig XIV. gegen Ende des siebzehnte» Jahrhunderts ' )
als Erklärung einer Versanimlung des französischen Clcrus
über die Kirchcngcwalt in den folgenden vier Sätzen aus¬
gesprochen : 1) Die päpstliche Gewalt erstreckt sich nur
über geistliche und zur Seligkeit gehörige Dinge , nicht
über weltliche und geistliche. 2) Die vollkommene Gewalt
des Papstes ist nur in dem Sinne der Dccretc des Con¬
stanzen Concils , besonders mit Berücksichtigung seiner Er¬
klärung über die Rechte der allgemeinen Kirchenvcrsamm-
lungen zu verstehen . 3) Der Gebrauch dieser apostolischen
Gewalt muß durch die allgemeinen von jenen gegebenen
Kirchcngcsctzc und die Einrichtungen einer Nationalkirchc
gemäßigt werden . 4) Bei dem Urtheil über Glaubens-
fachen hat zwar der Papst einen Hauptanthcil und seine
Dccretc gehen alle Kirchen an ; sein Urtheil aber ist nicht
unveränderlich , wenn nicht die Uebereinstimmung der Kirche
hinzukommt . - ) Zwar vermochte der römische Stuhl den
französischen Clcrus zur Zurücknahme seiner Erklärung;
allein die Grundsätze , die ein großer Theil desselben hegte,
erlitten dadurch keine Veränderung . Dieselben Grundsätze,
mehr oder weniger vollständig ausgesprochen , wurden
allmälich auch in andern Ländern bekannt gemacht und
nach und nach weiter entwickelt . In Deutschland beför¬
derte ihre Verbreitung vornehmlich das Ansehen , welches
die Schriften des Niederländers van Espen seit dem
Anfang des achtzehnten Jahrhunderts erlangte ; seine

1) Schreckt«, Kirchengesch. seit der Reformation . Th . 6. S.
337 fg.

2) 0 »»«,w, ,,ro,iosUw „e-! olori Imltieam , a, 1682. s. ('.lori
6 <il!ies »i cle pote .̂ tots ocowsiosliea ctvelar-itin . Bei kossnvt , clot'oinnv
»leoliuatioms etc . (I.nxem6 . 1736) I . I. p . XVI sq.

3) .Um oeelesnmtienm „mversni » luniieinao cl,̂ cin >i»ao.
1702 und oft.



weitere Ausbildung aber erhielt das Eprscopalsystem durch
den Trierischen Wcihbischof Honthcim und die österreichi¬
schen Canonisten >) unter Maria Theresia und Josephil.

Durch die bistoriscben Untersuchungen , durch welche
das Episcopalsystem begründet werden musste , so wie
durch die großen Veränderungen , die gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts in der Cultur des Natur - und

Staatörechts vor sich gingen , wurden die Canonisten aucb
auf richtigere Ansichten über das Verhältniß der Kirche
zum Staat geführt , wodurch das System des Kirchen-
rcchts , das sie entwickelten , auch in dieser Beziehung von
den Grundsätzen deö Papalsvstcms gänzlich abweichend
wurde.

Die Grundsätze dieses neuen Kirchcnrechts wurden
allmälich Ueberzeugung der Staatsregieruugcn und eines
großen Theils der Geistlichkeit und nach und nach inS
Leben einzuführen gesucht. Unter den kirchlichen Reformen,
welche am Ende des achtzehnten Jahrhunderts in mehre¬
ren Ländern eintraten , waren die bedeutendsten , welche
Kaiser Joseph II- in seiner Monarchie vornahm . Er
führte das landesherrliche Placct für alle päpstliche und
bischöfliche Verordnungen ein ; schränkte den bischöflichen
Eid ein ; stellte die volle DiSpcnsationS - und Absolutions¬
gewalt der Bischöfe her und hob die Gerichtsbarkeit der
Nuntiatur auf ; beschränkte die Rccursc von den geistlichen
LÄndcsgcrichtcn nach Rom ; unterwarf die geistlichen Orden
der Jurisdiktion der Bischöfe und untersagte ihnen die
Verbindung mit auswärtigen Obern ; hob eine bedeutende
Anzahl Klöster auf und bildete aus ibrem Vermögen eine

>l) Besonders Nicggcr und Eydel.

öy Wolf , .Gesck. der röm.stath. Kirche unter der Regierung
^ius Vl>. 7. Bde. Oxlex juris keolô uuMci.losogluui. 2 Bde.
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„Religionscasse " , deren Einkünfte zur Dotation neuer
Pfarreien und Capellancien verwendet wurden , gab einer
großen Anzahl frommer Stiftungen eine zweckmäßigere
Bestimmung ; sorgte unmittelbar für die Verbesserung des
belehrenden Theils des Gottesdienstes und die Bildung des
Elcrus.

Von Joseph II . aufgefordert , traten im Jahr 1786
auch die deutschen Erzbischöfe zu Bad Eins zusammen,
um über die Wiedererlangung der ihnen und den Bischö¬
fen von Rom entzogenen Rechte zu berathen . °) Die
Resultate ihrer Verhandlungen wurden in eine Punctation
zusammengefaßt , worin sich die Erzbischvfe über die in
Deutschland zu jenem Zweck zu treffenden Maßregeln
ganz im Geist des Episcopalsystems aussprachen . Der
römische Papst , heißt es darin , sei und bleibe zwar Ober¬
aufseher und Primas der ganzen Kirche , der Mittelpunkt
der Einigkeit , und sei von Gott mit der hiczu erforder¬
lichen Jurisdiction versehen ; allein alle andern Vorzüge
und Reservationen , die mit diesem Primat in den ersten
Jahrhunderten nicht verbunden , sondern aus den nach-
herigen Jsidorischcn Decretalen zum offenbaren Nachtheil
der Bischöfe geflossen seien , können jetzt , wo die Unter¬
schiebung und Falschheit derselben hinreichend erprobt und
allgemein anerkannt sei, in den Umfang dieser Jurisdiction
nicht gezogen werden . Christus habe den Aposteln und
ihren Nachfolgern , den Bischöfen , eine unbeschränkte Ge¬
walt zu binden und zu losen gegeben . Daher solle allen
Diöcesancn der Recurö nach Rom verboten sein ; keine
Ercmtioncn können ferner mehr Platz finden ; die Regu¬
lären sollen keine Verordnungen von ihren auswärtigen
Obern mehr annehmen . Ein Bischof könne vermöge jener
ibm von Gott verliehenen Gewalt Gesetze geben und dis-

<>) Miiiich, Gesch. des Einser Cougresse». Karlsruhe 14'M.



pcnsircn ; sowohl in dem allgemeinen Abstinenzgcbot , als
auch in allen Ehchindcrnissen ; die Verbindlichkeiten , die
aus den hl . Weihen entspringen , aufheben ; die Ordens¬
geistlichen von ihren Ordcnsgclübdcn lossprechen und dem¬
zufolge werden die s. g. Ouingnennalfacnltätcn ferner
von dem römischen Hofe nicht mehr begehrt . Auch die
übrigen päpstlichen Verfügungen verbinden ohne gehörige
Annahme der Bischöfe nicht. Eben so hören die Nuntia-
turen in Zukunft völlig auf . Dieses Unternehmen schei¬
terte zwar an den Machinationen des römischen Hofes;
allein nicht nur die Erzbischöfe , sondern auch einzelne
Bischöfe machten von den in der Punctation des Emscr
Congresscs aufgestellten Grundsätzen nach Möglichkeit in
ihren Sprengeln Gebrauch , und die beabsichtigte Ncform
der deutschen katholischen Kirche würde bei der damaligen
Stimmung des Zeitalters endlich doch noch zu Stande
gekommen sein , ^ wenn nicht die Stürme der französischen
Revolution über diese Kirche hereingebrochen wären.

Diese wissenschaftlichen Erscheinungen und faktischen
Vorgänge haben auf die Gestaltung der spätern kirchlichen
Verhältnisse in der Schweiz einen unbestreitbaren Einfluß
ausgeübt , und deshalb erachteten wir es für nöthig , mit
einigen Worten auf sie hinzuweisen.
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